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Erscheint alle zwei Wochen

Bern, 28. September 1966

Die vietnamesischen Wahlen in der 6ffentlichen Meinung

Argumente hernach

Die Wahlen in Siidvietnam gehoren der Aktuali-
tat nicht mehr an. Wohl aber ihre Wertung. Sie
ist umstritten. Nicht nur zwischen Washington
und Hanoi, sondern auch bei uns im Westen, bei-
spielsweise in der Schweiz.

Wir halten die Interpretationsfrage fiir wichtig
genug, um nochmals auf sie einzugehen. Denn
letzten Endes geht es um eine sehr zentrale Frage:
Sind diese Wahlen als Willenskundgebung der
Bevolkerung Siidvietnams schliissig oder nicht?
Und von hier aus stellt sich die Zusatzfrage an
den Westen: Haben die Wahlen eine moralische
Legitimation der Unterstiitzung fiir Saigon er-
geben oder nicht?

Die Alternative

Der wichtigste Ausgangspunkt zur Beurteilung
der Sachlage liegt in der urspriinglichen Alter-
native. General Ky hatte trotz Biirgerkrieg Wah-
len ausgeschrieben. Seine Feinde, die Vietcong,
und seine politischen Gegner, die Buddhisten,
hatten zum Boykott aufgerufen. Damit war die
Opposition selbst dafiir besorgt gewesen, dass

nicht das Wahlergebnis, sondern die Wahlbeteili-
gung zum Hauptkriterium des Tages wurde.

Die Resultate, welche Saigon bekanntgab, waren
uberraschend deutlich. Dort, wo die Regierung
das Territorium gentigend kontrollierte, um die
Wahlen iiberhaupt durchfiihren zu koénnen, gin-
gen nach ihren Meldungen 81 Prozent der
Stimmberechtigten, etwa 4,3 Millionen Viet-
namesen, zur Urne. Nach dem vorausgegangenen
Verhalten der verschiedenen Gegnergruppen lag
es auf der Hand, dass dies als Vertrauensbeweis
der Bevolkerungsmehrheit gewertet wurde, oder
doch wenigstens als Absage an die Boykott
wiinschenden Organisationen. Diese Auslegung
hat denn auch zunichst die Plausibilitit fiir sich,
und es liegt an Jenen, die sie nicht gelten lassen
wollen, ihre Einwinde zu begriinden.

Nun bestehen solche Einwinde. Sie waren in den
beiden letzten Wochen auch bei uns in jeder
beliebigen Menge anzutreffen. Wir lassen die
Frage offen, ob sie gleicherweise von den gleichen
Leuten auch bei 20 Prozent Stimmbeteiligung
erhoben worden wiren und untersuchen einige
von ihnen:

Werbung im Osten 2

Ein planwirtschaftliches Paradoxon und
seine Griinde.

Wie man’s macht, ist’s falsch 3
Man darf der Kommunistischen Partei
Chinas nur beitreten wollen, um. ..
Comecon-Divergenzen 8
Eine Moskauer Zeitschrift spricht offen
(und versohnlich) von den Integrations-
schwierigkeiten.

Was ist Spionage? 9/10
Ungarische Polemik gegen schweize-
rische Berichterstattung.

Krieg und ideologischer Kampf 11

Das Buch eines Sowjetobersten spricht
von der Organisation der «Vorkriegszeit».

Einwédnde

1. «Die publizierte Wahlbeteiligung war ein

Schwindel.»

Das ist aus der Ferne ebenso leicht zu erkldren

wie schwer zu widerlegen. Aber viele auslin-

dische Beobachter, die Ky keineswegs blindlings
(Fortsetzung auf Seite 11)

Nach dem Prozess Mihajlov

Testfall auch fur uns

Der zweite Prozess gegen Mihajlo Mihajlov hat
stattgefunden. Das Urteil ist bekannt. Zwolf
Monate Haft sind Ausdruck der widerspriich-
lichen Lage, in die sich jugoslawische Partei und
Regierung manovriert haben. Die liberalen Ver-
sprechen der Verfassung — Ausdruck einer An-
niherung zum Westen — sind nicht eingeldst
worden — Ausdruck einer noch starken Bindung
an sowjetische Vorbilder totalitirer Parteiorga-
nisation.

Der Prozess war organisiert. Nach dem ersten
der beiden Verhandlungstage erhielten wir schon
zuverldssige Nachrichten: der Saal war so klein,
dass den meisten Berichterstattern der Zugang
verwehrt werden konnte. Das Publikum war
ausgewdhlt worden und erzeugte mit Zwischen-

rufen und Pfeifkonzerten eine dem Angeklagten
feindliche Stimmung. Ansitze einer jugoslawi-
schen Kulturrevolution? Die Behérden in Bel-
grad diirften sich kaum vorstellen, auf diese
Weise heute noch die Volksmeinung nach eige-
nem Zuschnitt schmieden zu konnen. Trotzdem
wird der eine oder andere Berichterstatter dar-
auf hereinfliegen. Das wire ja nicht das erste
Mal...

Fragwiirdige Eerichterstattung

Was in dieser Beziehung in letzter Zeit jedoch
alles geschehen ist, iibertrifft auch illusionsfreie
Erwartungen. Eigenartig bleibt, wie bereitwillig
auch einige westliche Korrespondenten den Tenor

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Mihajlov
(Fortsetzung von Seite 1)

der offiziell-jugoslawischen Kampagne gegen Mi-
hajlov iibernommen haben, bestenfalls, weil sie
ihre Beziehungen zu eben diesen offiziellen Stel-
len nicht gestort wissen wollten.

Angefangen hat es mit den Verddchtigungen,
Mihajlov habe fiir Geheimdienste gearbeitet. Der
sowjetische KGB wurde genannt und die ameri-
kanische CIA. Das ist ein so beliebtes Mittel zur
substanzlosen Diffamierung, dass es nachgerade
zu abgegriffen ist, um noch widerlegt werden zu
miissen. Solche Verdichtigungen auch in subtil-
ster Form weiterzugeben, stellt bloss dem Autor
das Zeugnis geistiger Armut aus. Dass auch das
Gericht zu dieser Methode gegeniiber dem Ost-
Institut Zuflucht nimmt, zeigt besser als anderes,
wie verlegen man in Zadar um sachliche Argu-
mente war.

Uebernommen wurde die Behauptung jugosla-
wischer Zeitungen, Mihajlov habe sich akademi-
sche Titel angemasst. Das hat nun Mihajlov
selbst nie getan, und wir konnten Briefe vor-
legen, in denen er festhilt, dass er seine Disser-
tation noch nicht vorgelegt habe und deshalb
den Dr. phil noch nicht fiihre, dass er Assistent
und nicht Professor sei ... Es ist nicht Mihajlov,
der sich den Doktortitel anmasste, er wurde ihm
von ausldndischen Stellen — anfinglich auch von
uns — zugelegt.

Natiirlich spielten auch die Finanzen eine Rolle.
Die einen wunderten sich, wie er seine Tatigkeit
ohne geheime Geldmittel aus dem Westen weiter-
fiihren konne, die andern behaupteten, er ver-
diene Unsummen ; sogar ein Betrag von 200 000
Franken ist genannt worden! Da simtliche Ho-
norariiberweisungen durch uns erfolgen, wissen
wir wohl Bescheid. Er hat mehr verdient als die
800 Dollar, die ihm vorgerechnet worden sind,
und die ihm nicht einmal erlaubt hitten, sich zu
erndhren, aber gesamthaft nicht den zehnten

Teil der Summe, iiber die spekuliert worden ist.
Aus den USA beispielsweise ist wegen eines
Streites um die Veroffentlichungsrechte noch
kein Rappen eingetroffen.

Schliesslich hat man Mihajlo Mihajlov als My-
stiker abgestempelt, als Naivling, als Fanatiker,
als ein Mann, der an krankhaftem Ehrgeiz leide
und von Geltungssucht besessen sei. Ein drm-
liches Argument, das der Sache selbst auf pe-
nible Weise auszuweichen sucht. Winkelried hétte
auf dhnliche Weise verunglimpft werden kénnen.
Die Sache selbst aber ist die: sind die in der
jugoslawischen Verfassung verankerten Freiheits-
rechte Lippenbekenntnisse oder nicht? Wenn ei-
ner die Opfer auf sich nimmt, die Probe aufs
Exempel zu machen, muss er iiber einen tieferen
Glauben verfiigen. Kann man ihn deshalb als
Mystiker bezeichnen? Er muss eine feste Ueber-
zeugung haben. Darf man ihn darum als Fana-
tiker beschimpfen? Vor allem aber muss er Mut
haben und nochmals Mut. Wer will ihn des Ehr-
geizes bezichtigen?

Eine solche Berichterstattung verliert ihre Glaub-
wiirdigkeit. Und wirft ernsthafte Fragen auf. Die
Frage etwa, ob ein Korrespondent auch ohne
Zensur wahrheitsgemiss berichten kann, wenn
er nicht sein weiteres Verbleiben im Lande oder
seine Zusammenarbeit mit den offizielien Stellen
gefidhrden will.

Das Verdienst der Gruppe Mihajlov

Wir kennen die Entwicklung in Jugoslawien recht
gut. Wir wissen genau, dass es nicht das totali-
tiarste Land ist.

Mihajlovs gibt es auch in andern Lindern, aber
sie konnen dort noch nicht einmal Testfille
provozieren. Und wir legen grosse Hoffnungen
auf Jugoslawien. Es hat die grosste Distanz zum
Stalinismus gewonnen. Die Liberalisierung ist je-
doch — dies der entscheidende Punkt — lingst
nicht so weit gediehen, als die jugoslawische Ver-
fassung den Anschein erweckt.

Eine Erinnerung an Mihajlovs «Moskauer Sommer 1964»: im Gesprach mit dem sowjetischen Schriit-

steller Viktor Schklowskog.

Den Nachweis dafiir erbracht zu haben, ist ein
wichtiges Verdienst von Mihajlov und seinen
Freunden. Mag sein, dass so die Beziehungen
zu Jugoslawien kurzfristig etwas belastet werden.
Langfristig ist das nebensiichlich. Denn im Er-
gebnis wird dadurch die Tendenz zur Liberali-
sierung in allen kommunistisch gefiihrten Lin-
dern gestiirkt und nicht geschwicht.

Der Abbau totalitirer Massnahmen in Osteuropa
ist sicher auf verschiedene Ursachen und Motive

Im Prozess gegen Mihajlov hat der Staats-
anwalt das SOI als Spionagezentrum be-
zeichnet. Nachdem die Titigkeit des SOI
darin besteht, Presse und andere Publika-
tionen der untersuchten Staaten zu sam-
meln und za verwerten (auch bei der Ver-
offentlichung vom «Moskauer Sommer
1964» handelte es sich zunichst um einen
Nachdruck aus «Delo», Belgrad), kann
man sich fragen, ob man in Jugoslawien
die landeseigenen offentlichen Druckschrif-
ten als Staatsgeheimnis betrachtet.

Oder vielleicht besteht der Spionage-Tat-
bestand auch darin, dass man im SOI zu-
weilen auf Dokumente zuriickgreift, die im
fraglichen Land offiziell vergessen sind?
So etwa Tiios Rede vom 3. November
1952, in der die Aussagen Mihajlovs iliber
die Sowjetunion mit dem Unterschied vor-
weggenommen sind, dass Titos Formulie-
rungen viel polemischer waren.

zuriickzufiihren. Neben Leuten, die sich um Frei-
heit und Demokratie ehrlich bemiihen, gibt es
andere, die sich aus politischen und namentlich
wirtschaftlichen Griinden fiir eine Liberalisierung
einsetzen. Sie sind vorwiegend im Parteiapparat
und in der Verwaltung zu finden. Sie haben in
den letzten Jahren empfindliche Riickschlige er-
litten: wirtschaftlich im Wettbewerb mit den
USA, politisch im Konflikt mit Rotchina. Mehr
als je zuvor sind die kommunistischen Lénder
zu besseren Beziehungen mit dem Westen ge-
zwungen. Voraussetzung fiir solche bessere Be-
ziehungen ist ein liberaleres Klima: Eindimmung
der Willkiir und Stiarkung der persdnlichen Frei-
heitsrechte, vor allem auch der Meinungs- und
Pressefreiheit.

Die Kreise, denen solche Massnahmen aus wirt-
schaftlicher und politischer Not abgerungen wer-
den, betrachten sie natiirlich bloss als vortiber-
gehende Konzessionen, die wiederum aufgehoben
werden, sobald es moglich ist, sobald die nétige
Macht wiederum hergestellt ist. Diese Kreise
wiirden sich gerne mit einem Freiheitsschein be-
gniigen, ohne ihm eine Freiheitswirklichkeit fol-
gen zu lassen. Verfassungen, wie die Stalins von
1936 oder die neue Jugoslawiens, kdnnen diesem
Zwecke forderlich sein.

Sie sind diesem Zwecke dann forderlich, wenn
der Westen dadurch seine Konzessionsforderun-
gen als erfiillt betrachtet, wenn er die Ankiindi-
gung einer Liberalisierung mit dieser selbst ver-
wechselt, wenn er den Schein der Verfassung mit
der Wirklichkeit gleichsetzt. Dann konnen die
kommunistischen Regimes alle Vorteile aus ge-
besserten Beziehungen geniessen, ohne dafiir einen
Preis bezahlt zu haben.



Nach den S&duberungen des Sicherheitsdienstes in Jugoslawien: Je mehr Sie zuvor beschattet und
abgehort wurden, desto grandioser lhre Stellung heute. («Politika», Belgrad)

Aber so wortlich trifft das — siehe Mihajlov — auch wieder nicht zu.

Das grosse Verdienst der Gruppe Mihajlovs ist
es, den Unterschied zwischen Schein und Sein in
Jugoslawien aufgedeckt zu haben. Sie halten den
Mahnfinger hoch mit dem Ergebnis, dass im
Westen keine Entschuldigung fiir weitere Selbst-
tduschung gilt, und dass in Jugoslawien die Un-
zuléinglichkeit von leeren Versprechen erkannt
wird.

Dieses politische Verdienst der Gruppe Mihajlov
steht gegenwiirtig im Vordergrund und iiber-
schattet ein grosseres, ideelles Verdienst, das
niimlich, selbstiindig eine Position gegeniiber dem
Kommunismus erarbeitet zu haben. Das ist aus
den bisher veroffentlichten Artikeln — zu denen
auch der Moskauer Sommer gehort andeu-
tungsweise hervorgegangen. Es wird sich noch
eindeutiger aus einer Sammlung von Artikeln er-
geben, deren Herausgabe der Verlag SOI unter
dem Titel «Russische Themen» vorbereitet.

Eine ideelle Standortbestimmung ist auch von
einem andern aus dem Freundeskreis vorge-
nommen worden: Prof. Nikola Colak, der kiirz-
lich — vielleicht etwas voreilig — nach Italien
gefliichtet ist. Wir hoffen, in einer der niachsten
Nummern mit der Veroffentlichung seiner Stu-
die anzufangen.

Die Anklage gegen Mihajlov

Die Anklageschrift des Bezirksanwaltes in Zadar,
Zarko Kovacevic, griindete im wesentlichen auf
zwei angeblichen Delikten.

Einerseits wird Mihajlov vorgeworfen, durch ver-
schiedene, im Westen veroffentlichte Artikel un-
wahre Behauptungen iiber Jugoslawien verbreitet
und bei den jugoslawischen Staatsbiirgern Miss-
trauen gegeniiber der eigenen Regierung geweckt
zu haben. Unter diesen Punkt fallt praktisch die
gesamte, sachliche Kritik, die Mihajlov am jugo-
slawischen Staat erhoben hat. Auf diese Weise
wird das Recht auf freie Meinung natiirlich sehr
wirksam aufgehoben, auch wenn es nach wie vor
in der Verfassung verbrieft ist.

Auffallend ist hierbei der Umstand, dass Mihaj-
lov, der am 8. August verhaftet wurde, nun erst
fiir Artikel angeklagt wird, die er 1965 und an-
fangs 1966 veroffentlicht hat. Man darf daher
vermuten, dass diese Artikel blosser Vorwand
sind. Am 10. August hitte bekanntlich die neue

Zeitschrift gegriindet werden sollen, und zwar
in Beanspruchung eines Rechtes, das von der
Verfassung gewihrleistet ist. Wenn daher knapp
zuvor der Exponent dieser Gruppe verhaftet
wird und man ihm dann Artikel ankreidet, die
er Monate oder gut ein Jahr friiher verfasst hat,
dann kldren sich die Hintergriinde. Mit diesem
Manover sollte die Herausgabe der Zeitschrift
verhindert werden, ohne dass man sie verbieten
musste. Auch das eine wirksame Aufhebung der
Staatsverfassung.

Anderseits — und das ist der zweite Anklage-
punkt — wird Mihajlov die Veroffentlichung des
Moskauer Sommers im Westen vorgeworfen, na-
mentlich des zweiten, in Jugoslawien konfiszier-
ten, und des dritten, in Jugoslawien unveroffent-
lichten Teiles. Daran ist nun aber der Autor un-
schuldig. Diese Veroffentlichung ist ohne sein
Zutun erfolgt; zu jener Zeit befand er sich nim-
lich in jugoslawischer Untersuchungshaft.

Richtig ist, dass er im Mai mit dem SOI einen
Vertrag abschloss, durch den ihm die Honorare
fiir die im Westen veroffentlichten Artikel und
Aufsitze gesichert wurden. Das war ausschliess-
lich zum materiellen Schutz Mihajlovs geschehen.

Mihajlov wurde mit seinem «Moskauer Sommer 1964» erstmal

DER KLAREBLICK

Ohne dies wiire er seiner Honorare verlustig ge-
gangen: sein Land war anfangs 1965 noch nicht
Mitglied der Berner Union zum Schutz der Ur-
heberrechte. In bezug auf den Inhalt konnte Mi-
hajlov nur noch Wiinsche anbringen, und das
hat er getan: er verlangte die Streichung jener
Stellen, die mit dem Urteil K 21/65 vom 30. April
1965 inkriminiert worden waren, und er stellte
fest, dass er mit dem in der deutschen Fassung
veroffentlichten Vorwort nichts zu tun hatte.

Dass die Aenderungen nicht beriicksichtigt wer-
den konnten, ist die Schuld jenes Gerichts, das
ihn 1965 in Untersuchungshaft zuriick hielt, als
er hitte in der Lage sein miissen, personlich Ver-
lagsverhandlungen zu fiihren. Was an Vorwiirfen
iibrig bleibt, muss an das SOI und nicht an Mi-
hajlo Mihajlov gerichtet werden.

Die Verurteilung Mihajlovs zu 2000 (neuen) Di-
nar Strafe, entsprechend seinen Honoraren fiir
im Westen abgedruckte Artikel, ist ungebiihrlich
hart. Zugleich wird das Verbot ausgesprochen,
dass Mihajlov weiterhin Artikel veroffentliche.
Das folgt seiner Amtsenthebung. Und damit will
man den jungen Literaturwissenschafter an das
Hungertuch setzen.

Ausblick

Wenn man davon ausgeht, dass Jugoslawien sich
auf dem dornenvollen Weg zu vermehrter Frei-
heit bewegt, wird man Verstindnis dafiir auf-
bringen, dass der Verfassungsschein noch nicht
Verfassungswirklichkeit sein kann. Diesfalls wird
man die Verfassung als Versprechen verstehen,
das noch nicht in jedem Falle und unbedingt ein-
gelost werden kann. Allein, das setzt voraus, dass
der Weg weiter beschritten wird, dass man sich
mit dem Anschein einer Liberalisierung nicht um
Konzessionen driicken will, die zur Klimaauf-
besserung unumginglich geworden sind.

Noch stehen den besseren Beziehungen mit Jugo-
slawien indessen Hindernisse im Wege. Der Pro-
zess Mihajlov ist ein solcher. Vielleicht sieht
Jugoslawien recht rasch ein, dass es an Prestige
nicht verloren, sondern gewonnen hitte, wenn
Mihajlov in Ruhe gelassen worden ware.

In diesen Leuten steckt grosse intellektuelle Po-
tenz. Der Dialog mit ihnen wird dem Westen eine
tiefe Bereicherung bringen. Peter Sager

zum Anstoss, weil er die jugoslawisch-

sowjetischen Beziechungen storte. Auf diesem Bild wird Tito mit Frau in Moskau von Breschnew, Mi-

kojan und Kossygin empfangen.



	Nach dem Prozess Mihajlov : Testfall auch für uns

